Richtlinienkatalog des Diakoniefonds Freistett
Bei der Finanzierung von Nachlässen ist der Erlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 08. August 1988 (veröffentlicht in den DIMENSIONEN 8/9-1988, Seite 19) zu beachten. 
I. Nachlass- und Leistungsumfang
(1) Der Beitragszahler kann auf Antrag aus den Mitteln des Diakoniefonds Freistett ein Nachlass von in der Regel 25 % auf Entgelte für pflegerische Leistungen aller anerkannten Pflegedienste erhalten. Die zu übernehmende Investitionskosten pro Anfahrt werden zurzeit voll erstattet. Die Antragstellung kann in Form der Rechnungs- bzw. Quittungsvorlage beim Pfarrsekretariat erfolgen. 

(2) Die Summe der Nachlassbeträge pro Beitragszahler ist je Kalenderjahr auf das 20fache seines Jahresbeitrages begrenzt. Nachlässe an Familienangehörige gem. Abschnitt III werden gesondert addiert. Bei Überschreitung der Grenze bzw. Mehrbedarf entscheidet der Beirat.

(3) Die Summe der Nachlässe insgesamt, die der Diakoniefonds an die in Absatz (1) genannten Pflegedienste gewährt, darf das jährliche Beitragsaufkommens nicht überschreiten. Sollten der zur Förderung vorgesehene Anteil nicht ausreichen um den Nachlass abzudecken, kann der Diakoniefonds nur einen entsprechend geringeren Nachlass gewähren. Über diese Möglichkeit ist in einer jährlichen Mitteilung im städtischen Amtsblatt zu informieren.
(4) Der nach Abzug der Zahlung nach Absatz 1 verbleibende Anteil des jährlichen Beitragsaufkommens steht der Kirchengemeinde für die sonstigen Aufgaben innerhalb der Kirchengemeinde, die der Gemeinschaft und dem Zweck gem. § 1 Absatz (4) der Satzung entsprechen, zur Verfügung.

(5) Die sonstigen Aufgaben und damit verbundenen Aufwendungen sind wie folgt definiert:
· Präsente im Gegenwert von 12,00 € zum/ab dem 70., 75., 80. usw. Geburtstag

· Grabgesteck sowie Kondolenzschreiben bei verstorbenen Beitragszahlern 


· Übernahme der restlichen Ausflugskosten nach Abzug von 10,00 € Kostenbeteiligung je Teilnehmer.

(6) Der verbleibende Rest ist der zweckgebundenen Rücklage für die Abgeltung von Nachlässen gemäß Absatz 1 in kommenden Haushaltszeiträumen einzusetzen.
Ausgaben aus Abschnitt fünf können aus dem Fondsvermögen finanziert werden, sollte der jährliche Mitgliedsbeitrag dafür nicht ausreichen.
II. Nachlass- und Leistungsgewährung
(1) Der in Ziffer I Absatz (1) genannte Beitragszahler kann einen Nachlass beantragen. Dieser wird frühestens nach Ablauf des 5. Jahres der Beitragszahlung gewährt. Die Gewährung des Nachlasses endet mit der Einstellung der Beitragszahlung.

(2) Die Zahlung gilt als eingestellt, wenn sie nicht spätestens zum 28. Februar eines jeden Jahres für das laufende Kalenderjahr veranlasst wurde.

(3) Kommt es zur Einstellung der Beitragszahlung, werden Leistungen nach Ziffer I nur für das vorangegangene Kalenderjahr übernommen, für das letztmals der Beitrag bezahlt wurde.

(4) Werden die Beitragszahlungen nach einer Zahlungseinstellung erneut aufgenommen, gelten die Fristen in Absatz (1) entsprechend.

(5) Maßgebend für die Leistung nach Absatz (3) ist der Tag der Leistungserbringung durch den Pflegedienst.
(6) Auf die Leistungen nach § 3 besteht kein Rechtsanspruch.

III. Familienangehörige

(1) Nachlässe, die der Beitragszahler für einen Familienangehörigen beantragt, werden nach Maßgabe der Ziffern I und II übernommen.

(2) Familienangehörige im Sinne des Absatzes (1) sind, soweit sie mit dem Beitragszahler in häuslicher Gemeinschaft leben, der Ehegatte und die Kinder des Beitragszahlers. Ausgenommen sind Kinder mit eigenem Einkommen.

IV. Aufgaben des Kassenwartes

(1) Der Kassenwart erstellt eine Jahresplanung auf der Grundlage der Beitragszahler bzw. Beitragszahlungen und gibt diesen dem Beirat. 

(2) Der Kassenwart überwacht die Nachlass- und Leistungsgewährung und informiert den Kirchengemeinderat. 

(3) Eingehende Barspenden erhält der Kassenwart bzw. das Pfarrbüro und werden vom ihm verbucht.

(4) Kontovollmacht erhalten der Kassenwart, Beiratsvorsitzende und Kirchengemeinderats-Vorsitzende.
V. Beitrag

Bei Umzug des Beitragszahlers bzw. Leistungsempfängers in ein Pflegeheim wird ab dem Folgejahr bis auf weiteres auf die Beitragserhebung verzichtet. (Information von Seiten des zu Pflegenden hierrüber ist Voraussetzung)
Der Richtlinienkatalog ist wesentlicher Bestandteil der Satzung des Diakoniefonds Freistett und wurde in der Jahresversammlung vom 06. Mai 2013 in der vorliegenden Fassung beschlossen.
In der Kirchengemeinderatsitzung vom 19. September 2013 wurde in Punkt I, Absatz 1 ergänzt sowie Punkt V hinzugefügt.
In der Beiratssitzung vom 21.Juli 2021 wurden die Punkte
I.    1,2,3,4
II.   1,2,5
III.  1

IV.  3

V. 
geändert

In der Kirchengemeinderatsitzung vom 31. August 2021 wurde der Richtlinienkatalog, wie bei der Beiratssitzung vorgegeben, beschlossen. 
Freistett, den 

………………………………………………….

(Vorsitzende Kirchengemeinderat)

………………………………………………….

(Pfarrer)
